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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1527/J betreffend Bundesstraßenbaumaßnahmen, welche die 

Abgeordneten Elmecker und Genossen am 1. Feber 1988 an mich 

richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die Umfahrung Neumarkt ist im Entwurf für das neu zu erstellen

de Fünfjahresprogramm 1988 - 1992 nicht enthalten. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Seitens des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung wur

den zwar bereits Überlegungen für eine mögliche Trassenführung 

angestellt, derzeit liegen jedoch keine letztgültigen Planungen 

für eine Umfahrung vor. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Im Jahre 1985 wurde in Kenntnis der grundsätzlichen Notwendig

keit von Kriechspuren in diesem Bereich das Amt der Oberöster

reichischen Landesregierung-Bundesstraßenverwaltung zur Durch

führung diesbezüglicher Planungen angewiesen. Diese liegen bis

her noch nicht vor. Es wird jedoch festgestellt, daß im Zusammen-

1487/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

hang mit dem zuletzt erst im Jahre 1985 abgeschlossenen Ausbau 

im Bauvorhaben "Unterweitersdorf" durch He~absetzung der Stei

gung von bisher mehr als 10 % auf maximal 7 % und durch eine 

entsprechend gestreckte Linienführung erhebliche Verbesserungen 

gegenüber dem Bestand erzielt werden konnten. Vorerst bleibt der 

Abschluß der diesbezüglichen Untersuchung des Amtes der Ober

österreichischen Landesregierung abzuwarten, anschließend wird 

nach Kenntnis der erforderlichen Aufwendungen die Finanzierungs

möglichkeit zu prüfen sein. 

Zu Punkt 5 der Anfrage: 

Die Forderungen der genannten Gemeinden sind mir nicht bekannt 

und es liegen auch keinerlei Planungen über diese geforderte 

Autobahnabfahrt vor. 
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